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Grossratsbeschluss 

Datum GR-Sitzung: 12. März 2019 
Geschäftsnummer: 2018.ERZ.2 

 
Kontrollprüfung für den Übertritt in die Sekundarstufe I für den deutschsprachigen 
Kantonsteil 2019 - 2021.  
Verpflichtungskredit 

1 Gegenstand 
Bewilligung des Verpflichtungskredits für die Entwicklung der Testaufgaben und die Durchfüh-
rung der Kontrollprüfung für den Übertritt in die Sekundarstufe I; Jahre 2019 bis 2021. 

2 Rechtsgrundlagen 
- Art. 26 Abs. 3 und Art. 50 Abs. 2 des Volksschulgesetzes vom 19. März 1992 (VSG; 

BSG 432.210)  

- Art. 47, Art. 48 Abs. 1 und Art. 49, Art. 50 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die 
Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0) 

- Art. 139, Art. 148 und Art. 152 der Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1) 

 

3 Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe 
Wiederkehrende und neue Ausgabe 

4 Massgebende Kreditsumme 
Die massgebende Kreditsumme beträgt CHF 250‘000.-- pro Jahr (Kostendach). 

Für die Rechnungsjahre 2019 bis 2021 ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag von insgesamt 
CHF 750‘000.-- inkl. MwSt.  
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5 Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr 
Der Verpflichtungskredit im Gesamtbetrag von CHF 750‘000.-- geht zu Lasten des Kontos 
313000 (FB 1477, Kostenträger 911010) und der Produktegruppe 08.03.9110 „Volksschule 
und schulergänzende Angebote“.  

2019:  CHF  250’000.-- Entwicklung, Durchführung und Korrektur der Prüfung 

 

2020:  CHF  250’000.-- Entwicklung, Durchführung und Korrektur der Prüfung 

  

2021:  CHF  250’000.-- Entwicklung, Durchführung und Korrektur der Prüfung 

  

Gesamt:  CHF  750‘000.-- 

 

Die Beträge sind im Voranschlag 2019 und im Finanzplan 2020 und 2021 enthalten.  

6 Vorgabe Grosser Rat 
1. Der BiK ist ein Vergleich zwischen der Durchführung der Kontrollprüfungen und der Prü-

fungen für die Aufnahme in die Mittelschule bezüglich Verfahren  und Gesamtkosten (pro 
Person) vorzulegen. 

2. Die Durchführung der Prüfung ist auf Sparmöglichkeiten zu überprüfen und die BiK über 
die Resultate zu informieren. 

3. Der BiK ist eine detaillierte Auflistung der effektiven Kosten der letzten Vergleichsprüfung 
vorzulegen.  

 

 

Bern, 12. März 2019 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Iseli 
Der Generalsekretär: Trees 

 

 

 

 

 


